ZVPC Zürcher Verein Psychiatrischer Chefärzte


Statuten

Artikel 1

Name und Sitz

1.1. Der Zürcher Verein Psychiatrischer Chefärzte (nachfolgend ZVPC genannt) ist ein Verein im Sinne von Artikel 60 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, welcher auf unbeschränkte Dauer ge​gründet worden ist. Er ist die Nachfolgeorganisation des Zürcher Kollegiums Psychiatrischer Chefärzte ZKPC, einer informellen Vereinigung.

1.2. Der Sitz des ZVPC ist am zivilrechtlichen Wohnsitz des jeweiligen Präsidenten.

Artikel 2

Zweck

2. 1. Wahrung der Interessen der institutionellen Psychiatrie und ihrer Patienten sowie Vertretung dieser Interessen gegenüber Behörden und Öffentlichkeit.

2. 2. Förderung des Informationsaustausches zwischen den Mitgliedern sowie Unterstützung der Mitglieder bei der Ausübung der Führungsaufgaben.

2. 3. Entwicklung und Stärkung der Position der leitenden Ärzteschaft.

2. 4. Förderung des Kontakts zu praktizierenden Ärzten und Psychotherapeuten, zu anderen Vereinigungen der psychiatrischen und ärztlichen Gesundheitsversorgung, zu Behörden (insbesondere der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich) sowie zur Öffentlichkeit.

2. 5. Förderung der Qualität der institutionellen psychiatrischen und psychotherapeutischen Behandlung und der psychiatrischen Versorgung.

2. 6. Koordination und Optimierung der der psychiatrischen Institutionen zur Verfügung stehenden Mittel.

2. 7. Sicherstellung der Weiterbildung der Assistenzärzte.

2.8. Unterstützung der psychiatrischen Forschung sowie der Aus- und Fortbildung.

Artikel 3

Mitgliedschaft

3.1. Für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Antrag an den Vorstand zu richten. Die Aufnahme neuer Mitglieder erfolgt durch die Generalversammlung auf Antrag des Vorstandes. Der Beschluss über eine allfällige Aufnahme erfolgt spätestens an der nächst folgenden ordentlichen Generalversammlung.

3.2. Zur Mitgliedschaft berechtigt sind ausschliesslich alle ärztlichen Direktorinnen und Direktoren, Chefärztinnen und Chefärzte sowie Leitenden Ärztinnen und Leitenden Ärzte, welche in einer Erwachsenen- oder Kinder- und Jugendpsychiatrischen Institution im Kanton Zürich tätig sind.

3.3. Die Mitglieder sind zur Wahrung und Förderung der Ziele und des Ansehens des ZVPC, zur Anerkennung und Befolgung der Statuten sowie zur Leistung des Mitgliederbeitrages verpflichtet. Sie sind nicht berechtigt im Namen des ZVPC öffentlich Erklärungen oder Stellungnahmen abzugeben.

3.4. Alle Mitglieder haben das Recht auf Antrag an die Generalversammlung (unter Einhaltung der Voraussetzungen von Ziffer 4.6. der Statuten), sowie das Stimm- und Wahlrecht.

3.5. Der Austritt aus dem ZVPC ist jederzeit möglich und erfolgt durch eine schriftliche Erklärung an den Präsidenten zuhanden der Generalversammlung. Bei Austritt erlischt die Mitgliedschaft am Tage, an dem die Mitteilung dem Präsidenten zugeht. Der Austritt gilt erst dann als vollzogen, wenn alle Ver​pflichtungen gegenüber dem ZVPC erfüllt sind.
3.6. Sobald eine Voraussetzung im Sinne von Ziffer 3.2. der Statuten nicht mehr erfüllt ist, erlischt die Mitgliedschaft automatisch (ohne Beschluss der Generalversammlung) und per sofort. Die Beendigung der Mitgliedschaft gilt dann als vollzogen, wenn alle Verpflichtungen gegenüber dem ZVPC erfüllt sind.

3.7. Die Mitgliedschaft erlischt ausserdem mit dem Tod.

3.8. Ein Mitglied kann aus wichtigem Grund (insbesondere wenn es gegen die Bestimmungen der Statuten oder die Beschlüsse der Generalversammlung verstösst) von der Mitgliedschaft auf Antrag des Vorstandes ausgeschlossen werden.

3.9. Der Ausschluss erfolgt automatisch (ohne Beschluss der Generalversammlung), wenn ein Mitgliederbeitrag nicht entrichtet worden ist und zwei Mahnungen ergebnislos geblieben sind.

3.10. Bei Ausschluss oder Austritt aus dem ZVPC (unabhängig vom Grund) besteht gleichwohl die Pflicht zur Leistung des Mitgliederbeitrages für das entsprechende Jahr. Für bereits bezahlte Beiträge besteht weder ein Recht auf ganze noch auf anteilsmässige Rückerstattung.

Artikel 4

Organe des ZVPC
4.1. Organe des ZVPC sind die Generalversammlung, der Vorstand und die Revisoren.

4.2. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Generalversammlung

4.3. Die Versammlung der Mitglieder bildet das oberste Organ des ZVPC. Die ordentliche Generalversammlung wird jährlich, jeweils im ersten Quartal des neuen Jahres, vom Vorstand einberufen.

4.4. Eine ausserordentliche Generalversammlung kann auf Beschluss des Vorstandes jederzeit einberufen werden. Ausserdem kann ein Fünftel der Mitglieder vom Vorstand schriftlich die Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung, welche innerhalb von vier Wochen abgehalten werden muss, verlangen.

4.5. Zur Generalversammlung lädt der Vorstand unter Angabe des Ortes, des Datums und der Traktanden mindestens zwei Wochen vorher schriftlich ein. Der Vorstand bestimmt Ort und Zeit der Generalversammlung.

4.6. Anträge von Mitgliedern müssen spätestens vier Wochen vor der Generalversammlung dem Präsidenten zugegangen sein.

4.7. Alle Beschlüsse der Generalversammlung werden in offener Abstimmung und mit dem einfachen Mehr der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit hat der Präsident (oder der an seiner Stelle der Generalversammlung Vorsitzende) den Stichentscheid.

4.8. Die Generalversammlung hat folgende Kompetenzen:

a) die Abnahme des Protokolls der letzten Generalversammlung

b) die Abnahme des (mündlichen oder schriftlichen) Jahresberichts des Präsidenten

c) die Abnahme der Jahresrechnung und des schriftlichen Revisionsberichts

d) die Erteilung der Décharge an die Organe

e) die Bestätigung bzw. die Wahl des Präsidenten, des Vizepräsidenten, der übrigen Mitglieder des Vorstandes sowie der zwei Rechnungsrevisoren (die Wahl des Präsidenten steht der Generalversammlung nur unter Vorbehalt von Ziffer 4.14. der Statuten zu)

f) die Genehmigung des vom Vorstand vorgelegten Budgets

g) die Festsetzung des Mitgliederbeitrags

h) die Aufnahme und der Ausschluss von Mitgliedern 

i) die Genehmigung der Statuten und deren Änderungen

j) die Beschlussfassung über Anträge des Vorstandes

k) die Beschlussfassung über Anträge von Mitgliedern, welche unter Beachtung der Voraussetzungen von Ziffer 4.6. der Statuten eingereicht worden sind

l) die Entgegennahme der Berichte aus den Kommissionen

m) die Beschlussfassung über die Fusion mit einem andern Verein

n) die Beschlussfassung über die Auflösung des ZVPC und über die Verwendung des Vereinsvermögens (im Rahmen von Ziffer 7.2. der Statuten)

o) die Beschlussfassung über sämtliche Belange, die nicht in die Kompetenz anderer Organe fallen

4.9. Die Generalversammlung ist ohne Rücksicht auf ihre Teilnehmerzahl beschlussfähig.

4.10. Der Präsident leitet die Generalversammlung. Ist er an der Teilnahme verhindert, leitet an seiner Stelle der Vizepräsident die Sitzung. Ist auch der Vizepräsident verhindert, bestimmt der Präsident seinen Stellvertreter aus dem Vorstand.

4.11. Über die Generalversammlung wird ein Protokoll geführt.

Vorstand

4.12. Der Vorstand besteht aus acht Mitgliedern, nämlich aus:

· Sechs ärztlich selbständigen Chefärztinnen / Chefärzten oder ärztlichen Direktoren / Direktorinnen. Davon sind zwei Lehrstuhlinhaber für Psychiatrie oder Kinder- und Jugendpsychiatrie.

· Zwei weiteren Mitgliedern
Er setzt sich wie folgt zusammen:

· Präsident

· Vizepräsident

· Sekretär

· Kassier

· 4 weitere Vorstandsmitglieder

4.13. Der Präsident wird von der Generalversammlung für eine Amtsperiode von zwei Jahren gewählt. Die gesamte Amtszeit beträgt maximal drei Amtsperioden (sechs Jahre).

4.14. Tritt der Präsident von seinem Amt zurück oder hat er das statutarische Maximum von drei Amtsperioden erreicht, wird üblicherweise der bisherige Vizepräsident (=president elect) Präsident des ZVPC.

4.15. Der Vorstand konstituiert sich (mit Ausnahme des Präsidenten und des Vizepräsidenten) selbst und wählt Sekretär und Kassier aus seinen Reihen selbst.
4.16. Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des ZVPC, vertritt ihn nach aussen und ist allein befugt, im Namen des ZVPC öffentliche Erklärungen und Stellungnahmen abzugeben.

4.17. Er kann bestimmte Aufgaben und Geschäfte an Arbeitsgruppen bzw. Kommissionen, an einzelne Mitglieder oder an Aussenstehende delegieren bzw. vergeben.

4.18. Der Vorstand trifft sich mindestens vierteljährlich zu einer Vorstandssitzung. Weitere Vorstandssitzungen können ausserdem auf Verlangen eines Vorstandsmitglieds einberufen werden.

4.19. Zur Beschlussfähigkeit ist die Anwesenheit von mindestens fünf Vorstandsmitgliedern erforderlich. Die Beschlüsse werden in offener Abstimmung mit einfachem Mehr gefasst. Bei Stimmengleichheit hat der Präsident den Stichentscheid.

4.20. Die Beschlussfassung auf dem Korrespondenzweg ist möglich, falls von keinem Vorstandsmitglied eine mündliche Beratung verlangt wird. Ziffer 4.19. der Statuten gilt sinngemäss.

4.21. Über die Vorstandssitzungen wird ein Protokoll geführt und an alle Vorstandsmitglieder weitergeleitet.

4.22. Der Präsident leitet die Sitzungen des Vorstands. Ist er an der Teilnahme verhindert, leitet an seiner Stelle der Vizepräsident die Sitzung. Ist auch der Vizepräsident verhindert, bestimmt der Präsident seinen Stellvertreter aus dem Vorstand. Der Präsident sorgt für den Vollzug der von der Generalversammlung oder dem Vorstand gefassten Beschlüsse. Er führt eine Geschäftsstelle.

4.23. Der Sekretär führt die Protokolle der Vorstandssitzungen sowie dasjenige der Generalversammlung. Ausserdem führt er ein Verzeichnis aller Mitglieder.

4.24. Der Kassier besorgt das gesamte Rechnungswesen. Er erstellt die Bilanz, die Erfolgsrechnung und das Budget. Er sorgt für das Inkasso der Mitgliederbeiträge.

4.25. Im Übrigen bestimmt der Vorstand selbst, wer welche Aufgaben übernimmt. Bei Uneinigkeit verteilt der Präsident die Aufgaben an einzelne Vorstandsmitglieder. Er achtet dabei auf gleichmässige Verteilung.
4.26. Scheidet ein Vorstandsmitglied während der Amtsdauer aus, so findet die Ergänzungswahl an der nächsten Generalversammlung statt. Bis die Ergänzungswahl erfolgt ist, führt ein vom Präsidenten bestimmtes Vorstandsmitglied das Amt.

Rechnungsprüfung

4.27. Die Rechnungsprüfung besteht aus zwei Rechnungsrevisoren, die von der Generalversammlung für eine Amtsperiode von zwei Jahren gewählt werden. Sie sind wieder wählbar, dürfen aber höchstens drei Amtsperioden (sechs Jahre) in dieser Funktion amten. Die Rechnungsrevisoren dürfen dem Vorstand nicht angehören.

4.28. Die Rechnungsrevisoren üben die Kontrolle über die Geschäftsführung des Kassiers aus. Sie legen der ordentlichen Generalversammlung jährlich einen schriftlichen Revisionsbericht vor und stellen Antrag auf Décharge-Erteilung oder -Verweigerung.
Artikel 5

Finanzen

5.1. Zur Erreichung seiner Ziele und zur Deckung administrativer Unkosten führt der ZVPC eine Kasse. Sie wird geäufnet durch Mitgliederbeiträge, freiwillige Beiträge und weitere Zuwendungen.

5.2. Der Mitgliederbeitrag wird von der Generalversammlung festgesetzt und ist innert 30 Tagen nach Erhalt der Rechnung zu begleichen. Er beträgt Sfr. 50.- pro Kalenderjahr.
Artikel 6

Haftung

Für die Verbindlichkeiten des ZVPC haftet ausschliesslich das Vereinsvermögen. Jede persönliche Haftung der Mitglieder ist ausgeschlossen.

Artikel 7

Statutenänderung, Fusion und Auflösung des ZVPC

7.1. Für Statutenänderungen, für eine Fusion sowie für die Auflösung des ZVPC ist ebenfalls die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich. Der Wortlaut einer Statutenänderung muss der Traktandenliste beigelegt werden.

7.2. Das nach Auflösung und nach Tilgung sämtlicher Verbindlichkeiten verbleibende Vereinsvermögen soll nach Beschluss der Generalversammlung Vereinen/Institutionen verwandter Zielsetzung zugewendet werden.

Artikel 8

Annahme der Statuten

8.1. Die Statuten des ZVPC wurden anlässlich seiner Gründungsversammlung am 24.03.2004 in Zürich angenommen (vgl. Gründungsprotokoll vom 24.03.2004) und sofort in Kraft gesetzt.

Der Gründungspräsident: 



Der Protokollführer:

Dr.med. ………………………………….


Dr.med. ………………………………….

Revidierte Fassung, beschlossen an der GV vom 5.4.2006
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